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§ 64a Wr. KAG
Begriffsbestimmungen

 Wr. KAG - Wiener Krankenanstaltengesetz 1987

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 22.02.2023

(1) Fondskrankenanstalten sind die ö entlichen allgemeinen Krankenanstalten und die ö entlichen

Sonderkrankenanstalten mit Ausnahme der P egeabteilungen für Psychiatrie und die privaten gemeinnützigen

allgemeinen Krankenanstalten, die auf Grundlage der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Neustrukturierung

des Gesundheitswesens und der Krankenanstalten nanzierung oder einer an deren Stelle tretenden Vereinbarung

über den Wiener Gesundheitsfonds finanziert werden.

(2) Unter Nicht-Fondskrankenanstalten sind Krankenanstalten zu verstehen, auf die die Voraussetzung des Abs. 1 nicht

zutrifft.
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